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↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 12.11.2018
• GewSt, GrundSt = 15.11.2018

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.11.2018
• GewSt, GrundSt = 19.11.2018

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 11/2018 = 28.11.2018

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

8/17 1/18 4/18 8/18
+ 1,8 % + 1,4 % + 1,4 % + 1,9 %

Für Unternehmer

Gesetzentwurf: Betreiber von Internet-Marktplätzen 
sollen für die Umsatzsteuer ihrer Händler haften!

|  Die Bundesregierung möchte Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren auf 
elektronischen Marktplätzen im Internet (z. B. eBay) verhindern. Demzufolge hat 
sie nun ein Gesetz auf den Weg gebracht, wodurch die Betreiber von Internet-
Marktplätzen stärker in die Verantwortung genommen werden sollen. |

Wer ist betroffen?

Ein elektronischer Marktplatz im Sinne 
der geplanten Vorschrift ist „eine Web-
site oder jedes andere Instrument, mit 
dessen Hilfe Informationen über das 
Internet zur Verfügung gestellt werden, 
die es einem Dritten, der nicht Betreiber
des Marktplatzes ist, ermöglicht, Um-
sätze auszuführen.“ Der Begriff ist da-
mit sehr weit gefasst.

Betreiber ist, „wer einen elektroni-
schen Marktplatz unterhält und es Drit-
ten ermöglicht, auf diesem Marktplatz 
Umsätze auszuführen.“

Zur Sicherung des Umsatzsteuerauf-
kommens aus Lieferungen über diese 
Marktplätze ist ein mehrstufiges Sys-
tem vorgesehen. Dabei wird zwischen 
professionellen Händlern und Privat-
anbietern unterschieden.

Pflichten der Betreiber

Betreiber werden verpflichtet, Angaben 
von Unternehmern, für deren Umsätze 
in Deutschland eine Umsatzsteuer-
pflicht in Betracht kommt, vorzuhalten. 
Dies sind:

•• Name und Anschrift des Unterneh-
mers,

•• die Steuernummer oder Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer des
Unternehmers,

•• Beginn- und Enddatum der Gültig-
keit einer Bescheinigung über die
steuerliche Erfassung des Unter-
nehmers,

•• Ort des Beginns der Beförderung
oder Versendung und den Bestim-
mungsort,

•• Zeitpunkt und Höhe des Umsatzes.

Die Bescheinigung ist vom jeweiligen 
Unternehmer bei seinem zuständigen 

Finanzamt zu beantragen und wird zeit-
lich befristet ausgestellt. Unternehmer, 
die im Drittland (z. B. China) ansässig 
sind, müssen zudem einen Empfangs-
bevollmächtigten im Inland benennen.

Nach Einrichtung eines elektronischen 
Bescheinigungsverfahrens erteilt das 
Bundeszentralamt für Steuern dem Be-
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treiber im Wege einer elektronischen 
Abfrage Auskunft über dort gespei-
cherte Bescheinigungen. Ab wann die 
elektronische Abfrage möglich sein 
wird, teilt das Bundesfinanzministerium 
durch ein im Bundessteuerblatt zu ver-
öffentlichendes Schreiben mit. 

Beachten Sie  |  Bis zur Einführung des 
elektronischen Abfrageverfahrens ist 
dem liefernden Unternehmer die Be-
scheinigung in Papierform zu erteilen. 

Registrieren sich Personen auf dem 
elektronischen Marktplatz des Betrei-
bers als Privatperson, muss zusätzlich 
das Geburtsdatum aufgezeichnet wer-
den. Nicht gefordert werden: Steuer-
nummer bzw. Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer sowie eine Bescheini-
gung.

Auf Anforderung muss der Betreiber die 
aufgezeichneten Daten über Unterneh-
mer und Privatpersonen dem Finanzamt 
elektronisch übermitteln. 

Haftung der Betreiber

Führt ein Händler die Umsatzsteuer 
nicht ordnungsgemäß ab, kann der Be-
treiber des Marktplatzes in die Haftung 
genommen werden, wenn die umsatz-
steuerpflichtige Lieferung auf dem 
Marktplatz rechtlich begründet wurde 
(sogenannte Gefährdungshaftung). 

Betreiber können eine Haftung jedoch 
ausschließen, wenn sie eine Bescheini-
gung (bzw. eine elektronische Bestäti-
gung nach Einführung des Abfragever-
fahrens) vorlegen können.

Beachten Sie  |  Eine Bescheinigung 
schützt die Betreiber aber insoweit 
nicht, als sie nach der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns hätten Kennt-
nis haben müssen, dass der liefernde 
Unternehmer seinen steuerlichen Ver-
pflichtungen nicht oder nicht im vollen 
Umfang nachkommt.

Das Finanzamt kann dem Betreiber 
mitteilen, dass ein Unternehmer sei-
nen steuerlichen Pflichten nicht nach-
kommt, wenn andere Maßnahmen kei-
nen unmittelbaren Erfolg versprechen. 
Der Betreiber haftet dann nach dem Zu-
gang der Mitteilung, soweit das dem 
Umsatz zugrunde liegende Rechtsge-
schäft nach dem Zugang der Mitteilung 
abgeschlossen wurde. Eine ggf. vorlie-
gende Bescheinigung schützt dann nicht.

Der Betreiber haftet nicht, wenn die Re-
gistrierung auf dem elektronischen 
Marktplatz als Privatperson erfolgte 
und der Betreiber seine Aufzeichnungs-
pflichten erfüllt hat. 

Beachten Sie  |  Dies gilt aber dann 
nicht, wenn nach Art, Menge oder Höhe 
der erzielten Umsätze davon auszuge-
hen ist, dass der Betreiber Kenntnis da-
von hatte oder nach der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns hätte haben 
müssen, dass die Umsätze im Rahmen 
eines Unternehmens erbracht werden.

Erstmalige Anwendung

Die Neuregelungen sollen grundsätz-
lich ab 1.1.2019 in Kraft treten. Die Haf-
tung soll jedoch bei Drittlands-Unter-
nehmern erst ab dem 1.3.2019 bzw. bei 
inländischen und EU/EWR-Unterneh-
mern ab dem 1.10.2019 greifen.

Quelle  |  Gesetzentwurf der Bundesregierung: 
Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteueraus-
fällen beim Handel mit Waren im Internet und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-
ten, BR-Drs. 372/18 vom 10.8.2018 

Für Arbeitgeber

Dienst-Elektrofahrzeuge: Neue Privilegierung geplant
|  Werden Dienstwagen auch privat und/oder für Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte genutzt, ist ein geldwerter Vorteil anzusetzen. Für Elektro- und 
Hybridelektrofahrzeuge, die extern aufladbar sind, soll eine neue gesetzliche Ermä-
ßigung eingeführt werden. Konkret: Für Fahrzeuge, die vom 1.1.2019 bis zum 
31.12.2021 angeschafft oder geleast werden, soll die Bemessungsgrundlage halbiert 
werden. Bei der Ein-Prozent-Regel wäre dann nur der halbe Listenpreis anzusetzen.  |

Das bisherige Privileg (Herausrechnung 
der Kosten des Batteriesystems aus der 
Bemessungsgrundlage in bestimmter 
Höhe) gilt weiter – aber nur noch für Er-
werbe vor 2019 und im Jahr 2022.

Quelle  |  Gesetzentwurf der Bundesregierung: 
Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteueraus-
fällen beim Handel mit Waren im Internet und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-
ten, BR-Drs. 372/18 vom 10.8.2018 

Für Arbeitgeber

Sachbezüge: Ermittlung 
der 44 EUR-Freigrenze 
|  Gewährt ein Arbeitgeber seinem Ar-
beitnehmer Sachbezüge in Höhe von 
maximal 44 EUR (brutto) monatlich, fällt 
hierfür keine Lohnsteuer an. Hierbei ist 
jedoch zu beachten, dass in die Berech-
nung der Freigrenze Versand- und Ver-
packungskosten einzubeziehen sind. 
Ergibt sich dadurch ein Betrag von mehr 
als 44 EUR, ist der komplette Sachbezug 
lohnsteuerpflichtig. Diese Ansicht hat 
das Finanzgericht Baden-Württemberg 
in 2016 vertreten. Im Revisionsverfah-
ren hat der Bundesfinanzhof diese 
Sichtweise nun wie folgt konkretisiert:  |

Bei der Berechnung des Sachbezugs-
werts ist der um übliche Preisnachlässe 
geminderte übliche Endpreis am Abga-
beort anzusetzen. Das ist der Preis, der 
im allgemeinen Geschäftsverkehr von 
Letztverbrauchern für identische bzw. 
gleichartige Waren gezahlt wird. 

Beachten Sie  |  Vergleichspreis ist 
grundsätzlich der günstigste Einzel-
handelspreis am Markt. Dabei sind 
auch allgemein zugängliche Internet
angebote einzubeziehen.

MERKE  |  Es ist grundsätzlich nicht zu 
beanstanden, den Wert des Sachbe-
zugs anhand der Kosten zu bemessen, 
die der Arbeitgeber seinerseits dafür 
aufgewendet hat. Dies gilt zumindest 
dann, wenn der Arbeitgeber die Ware 
oder Dienstleistung aus Quellen bezo-
gen hat, die auch Endverbrauchern zu-
gänglich sind. Zudem müssen die Kos-
ten um etwaige Nachlässe (etwa Men-
genrabatte) bereinigt werden, die End-
verbraucher nicht erhalten hätten.

Liefert der Arbeitgeber die Ware in die 
Wohnung des Arbeitnehmers, ist dies 
eine zusätzliche Leistung. Es handelt 
sich um einen weiteren Sachbezug, der 
gesondert zu bewerten ist. Eine Berei-
cherung kann aber fehlen, wenn der 
Arbeitnehmer für das Empfangene 
selbst nichts hätte aufwenden müssen.

Entsprechendes gilt, wenn der güns-
tigste Einzelhandelspreis am Markt im 
Versand- oder Onlinehandel gefunden 
wird. Ist der Versand als eigenständige 
Leistung ausgewiesen, tritt der geld-
werte Vorteil aus der Lieferung „nach 
Hause“ zum Warenwert hinzu.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 6.6.2018, Az. VI R 
32/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 203070



– 3 –� Im Oktober 2018

Für Unternehmer

Investitionsabzugsbetrag trotz Verbringung  
von Werkzeugen ins Ausland?
|  Wird ein Wirtschaftsgut bei einem fremden Unternehmen im Ausland gelagert, ist 
ein Investitionsabzugsbetrag dennoch möglich. Das gilt nach Ansicht des Finanzge-
richts Niedersachsen zumindest dann, wenn die tatsächliche Gewalt über das Wirt-
schaftsgut innerhalb kurzer Frist wiedererlangt werden kann und damit im Einfluss-
bereich des Betriebs verbleibt.   |

Hintergrund

Für die künftige (Investitionszeitraum von 
drei Jahren) Anschaffung oder Herstel-
lung eines abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens 
können Steuerpflichtige bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs-/Her-
stellungskosten gewinnmindernd abzie-
hen. Der so erzielbare Steuerstundungs-
effekt soll Investitionen von kleinen und 
mittelständischen Betrieben erleichtern. 

Voraussetzung ist u. a., dass das Wirt-
schaftsgut mindestens bis zum Ende 
des dem Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung oder Herstellung folgenden Wirt-
schaftsjahrs in einer inländischen Be-
triebsstätte des Betriebs genutzt wird.

◼◼ Vereinfachter Sachverhalt

Ein deutsches Unternehmen (UD) be-
nötigte für die Herstellung eines neu 
entwickelten Produkts u. a. Kunststoff-
formteile, die im Spritzgussverfahren 
hergestellt werden. Die Spritzgussfor-
men werden in der Produktion als 
„Werkzeuge” in universelle Spritzguss-
maschinen eingesetzt und produzieren 
dann die Kunststoffformteile. Bei der 
Herstellung der Spritzgussformen be-
diente sich UD eines Unternehmens in 
Italien (UI). Dieses sollte später auch 
die Spritzgussteile liefern und deshalb 
die Werkzeuge im Besitz behalten. Die 
neuen Werkzeuge, Konstruktions-
zeichnungen und Datenblätter gingen 
in das Eigentum der UD über.

UD machte für die Werkzeuge einen In-
vestitionsabzugsbetrag geltend und 
nahm Sonderabschreibungen vor. Das 
Finanzamt lehnte das jedoch ab: Es be-
stehe eine unentgeltliche Überlas-
sung der Werkzeuge an UI in Italien, 
sodass die erforderliche Nutzung in 
einer inländischen Betriebsstätte nicht 
vorliege. Doch das sah das Finanzge-
richt Niedersachsen anders. 

Es hat keine außerbetriebliche Nutzung 
stattgefunden. UI hat die Werkzeuge 
nämlich nicht für Produkte anderer Un-
ternehmen oder eine Eigenproduktion 
benutzt. Anderen Unternehmen war die 
Nutzung vielmehr untersagt. Das Eigen-
tum blieb die ganze Zeit bei UD. 

Es ist naheliegend, das Merkmal „Ver-
bleiben“ nicht streng örtlich („Betriebs-
hof”), sondern vielmehr „funktional“ 
aufzufassen. Die Werkzeuge waren 
funktional ausschließlich dem Betrieb 
der UD zugeordnet. UD konnte die Werk-
zeuge jederzeit herausverlangen, was 
auch vertraglich vereinbart war.

PRAXISTIPP  |  Da gegen diese Ent-
scheidung inzwischen die Revision an-
hängig ist, sollten geeignete Fälle vor-
erst offengehalten werden. 

Quelle  |  FG Niedersachsen, Urteil vom 
15.5.2018, Az. 3 K 74/18, Rev. BFH Az. IV R 16/18, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202588; BMF-
Schreiben vom 20.3.2017, Az. IV C 6 - S 2139-
b/07/10002-02, Rz. 38

Für Unternehmer

Künstlersozialabgabe bleibt in 2019 stabil
|  Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wird auch in 2019 bei 4,2 % liegen. 
Eine entsprechende Verordnung wurde kürzlich im Bundesgesetzblatt verkündet.  |

Grundsätzlich gehören alle Unterneh-
men, die durch ihre Organisation, be-
sondere Branchenkenntnisse oder spe-
zielles Know-how den Absatz künstle-
rischer Leistungen am Markt fördern 
oder ermöglichen, zum Kreis der 
künstlersozialabgabepflichtigen Perso-

nen. Weitere Informationen zur Abga-
bepflicht und -freiheit (u. a. Geringfü-
gigkeitsgrenze von 450 EUR) erhalten 
Sie unter www.kuenstlersozialkasse.de.

Quelle  |  Künstlersozialabgabe-Verordnung 2019 
vom 23.8.2018, BGBl I 2018, 1348

Für alle Steuerpflichtigen

Zählkindervorteil in einer 
„Patchwork-Familie“: 
Beim Kindergeld auf den 
richtigen Antragsteller 
achten 

|  Leben die Eltern eines gemeinsamen 
Kindes in nichtehelicher Lebensge-
meinschaft zusammen und sind in deren 
Haushalt auch zwei ältere, aus einer an-
deren Beziehung stammende Kinder 
eines Elternteils aufgenommen, kommt 
es für die Höhe des Kindergelds darauf 
an, wer den Antrag stellt. Dies zeigt eine 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs.  |

Hintergrund: Das monatliche Kinder-
geld ist derzeit wie folgt gestaffelt: Je-
weils 194 EUR für das erste und zweite 
Kind, 200 EUR für das dritte Kind und 
225 EUR für jedes weitere Kind. 

◼◼ Sachverhalt

Ein Paar lebte in einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft. Es hatte ein ge-
meinsames Kind. Im Haushalt befan-
den sich noch zwei Kinder, die die 
Partnerin aus einer früheren Bezie-
hung mitgebracht hatte. Der Mann be-
antragte für das gemeinsame Kind 
Kindergeld. Dabei begehrte er ein er-
höhtes Kindergeld, weil dieses Kind 
das „dritte“ Kind darstelle. Doch diesen 
Zählkindervorteil lehnten die Familien-
kasse und schließlich auch der Bun-
desfinanzhof ab. Begründung: Bei den 
älteren Kindern handelt es sich aus der 
Sicht des Mannes weder um leibliche 
noch um Adoptiv- oder Pflegekinder. 

Erforderlich ist eine gesteigerte Ver-
bundenheit zwischen dem Steuer-
pflichtigen und dem Kind. Und daran, so 
der Bundesfinanzhof, fehlt es bei einer 
jederzeit lösbaren Lebensgemeinschaft 
zwischen unverheirateten Lebensge-
fährten.

PRAXISTIPP  |  Der Zählkindervorteil 
hätte erreicht werden können, wenn 
die Frau den Kindergeldantrag für das 
gemeinsame Kind gestellt hätte. Für 
das dritte – das jüngste – Kind hätte es 
dann mehr Kindergeld gegeben, weil 
die beiden älteren Kinder leibliche 
Kinder der Antragstellerin waren.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 25.4.2018, Az. III R 
24/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202408
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Keine Grunderwerbsteuer 
auf Einbauküche und 
Markisen  

|  Käufer einer Immobilie können die 
Grunderwerbsteuer reduzieren, wenn 
aus dem Kaufpreis Beträge herausge-
rechnet werden, die nicht die Immobilie 
selbst betreffen, sondern gebrauchte 
bewegliche Gegenstände. Dabei ist aber 
darauf zu achten, dass die für das Zube-
hör ausgewiesenen Kaufpreise realis-
tisch sind. Dies ergibt sich aus einer Ent-
scheidung des Finanzgerichts Köln.  |

◼◼ Sachverhalt

Eheleute hatten für 392.500 EUR ein 
Einfamilienhaus gekauft. Im notariel-
len Kaufvertrag wurde vereinbart, 
dass 9.500 EUR auf die mitverkaufte 
Einbauküche und Markisen entfielen. 
Das Finanzamt erhob aber auch auf 
diesen Teilbetrag Grunderwerbsteuer, 
weil es den für die gebrauchten Ge-
genstände vereinbarten Preis für zu 
hoch hielt. Dieser Ansicht folgte das 
Finanzgericht Köln jedoch nicht.

Die in einem Kaufvertrag gesondert ver-
einbarten Kaufpreise sind der Besteue-
rung zugrunde zu legen, solange keine 
Zweifel an der Angemessenheit beste-
hen. Will das Finanzamt dies nicht ak-
zeptieren, muss es nachweisen, dass für 
die beweglichen Gegenstände keine rea-
listischen Werte angesetzt worden sind. 

MERKE  |  Als Vergleichsmaßstab sind 
weder die amtlichen Abschreibungsta-
bellen noch die auf Verkaufsplattfor-
men für gebrauchte und ausgebaute 
Gegenstände geforderten Preise geeig-
net. Führen die Inaugenscheinnahme, 
Fotos und weitere Angaben nach An-
sicht des Finanzamts zu keiner sach-
gerechten Schätzung, muss gegeben
enfalls ein Sachverständiger herange-
zogen werden.

Quelle  |  FG Köln, Urteil vom 8.11.2017, Az. 5 K 
2938/16, rkr., unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
202589; FG Köln, PM vom 20.7.2018

Für Vermieter

Anschaffungsnahe Herstellungskosten auch  
bei ungeplanter Renovierung

|  Wenn eine Mietwohnung nach dem plötzlichen Tod des Mieters unerwartet saniert 
werden muss, um eine Neuvermietung überhaupt erst zu ermöglichen, sind diese 
Aufwendungen dennoch in die schädliche 15 %-Grenze zur Überprüfung anschaf-
fungsnaher Herstellungskosten einzubeziehen. Dies hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden und sich damit von einer Entscheidung aus 2017 abgegrenzt.  |

Hintergrund

Anschaffungsnahe Herstellungskosten 
liegen vor, wenn innerhalb von drei Jah-
ren nach dem Gebäudekauf Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt werden, deren Netto-
aufwendungen 15 % der Gebäude-An-
schaffungskosten übersteigen. Gesetz-
lich ausgenommen sind: Aufwendungen 
für Erweiterungen und Aufwendungen 
für Erhaltungsarbeiten, die jährlich übli-
cherweise anfallen.

PRAXISTIPP  |  Anschaffungsnahe Her
stellungskosten wirken sich nicht im 
Jahr der Zahlung, sondern nur über 
die Gebäudeabschreibung (regelmäßig 
50 Jahre) als Werbungskosten aus. So-
mit sollte die 15 %-Grenze innerhalb 
der Dreijahresfrist nach Möglichkeit 
nicht überschritten werden. Dies ge-
lingt in der Regel durch zeitliche Ver-
schiebung der Maßnahmen.

◼◼ Sachverhalt

Eheleute kauften in 2012 eine vermie-
tete Eigentumswohnung. In ihrer 
Steuererklärung für 2014 machten sie 
umfangreiche Instandhaltungsauf-
wendungen als sofort abzugsfähige 
Werbungskosten geltend. Sie waren 
der Ansicht, dass die Dreijahresfrist 
nicht gelte, da die langjährige Mieterin 
kurz nach dem Erwerb der Wohnung 
plötzlich verstorben sei. Ohne die un-
geplante Sanierung wäre keine Neu-
vermietung möglich gewesen. Diese 
Argumentation war letztlich aber nicht 
erfolgreich.

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs werden grundsätzlich sämt-
liche Kosten für bauliche Maßnahmen, 
die im Rahmen einer im Zusammen-
hang mit der Anschaffung eines Gebäu-
des vorgenommenen Sanierung anfal-
len, zusammengerechnet. Eine Seg-
mentierung der Gesamtkosten bzw. 
isolierte Betrachtung einzelner bauli-
cher Maßnahmen findet nicht statt.

Kosten für Instandsetzungsmaßnah-
men zur Beseitigung verdeckter – im 
Zeitpunkt der Anschaffung des Gebäu-
des jedoch bereits vorhandener – Män-
gel sind den anschaffungsnahen Her-
stellungskosten zuzuordnen. Gleiches 
gilt für Kosten zur Beseitigung von bei 
der Anschaffung angelegter, aber erst 
nach dem Erwerb auftretender alters-
üblicher Mängel und Defekte.

Aufwendungen zur Beseitigung von 
Schäden, die im Zeitpunkt der Anschaf-
fung nicht vorhanden und auch noch 
nicht angelegt waren, sondern nach-
weislich erst zu einem späteren Zeit-
punkt durch das schuldhafte Handeln 
eines Dritten am Gebäude verursacht 
worden sind, sind hingegen nicht den 
anschaffungsnahen Herstellungskos-
ten zuzuordnen.

Beachten Sie  |  Es kommt also darauf 
an, ob ein Schaden bereits beim Immo-
bilienerwerb „angelegt“ war oder erst 
später – wie im Fall der Einwirkung 
durch Dritte – entstanden ist. 
Quelle  |  BFH-Urteil vom 13.3.2018, Az. IX R 
41/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202271; 
BFH-Urteil vom 9.5.2017, Az. IX R 6/16

Für Arbeitgeber

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll sinken

|  Am 28.8.2018 haben sich die Koalitionspartner darauf verständigt, den Beitrag 
zur Arbeitslosenversicherung zu senken – und zwar wie folgt: Per Gesetz von 
derzeit 3,0 % auf 2,6 % zum 1.1.2019 und per befristeter Verordnung (vom 1.1.2019 
bis Ende 2022) um weitere 0,1 %. Damit würde der Beitragssatz im nächsten Jahr 
bei 2,5 % liegen.  |


